
A. Änderung der Zulassungsvoraussetzungen und Prüfungsgebiete für die 
Steuerberaterprüfung  

Das Siebte Steuerberatungsänderungsgesetz ist zum 01.07.2000 in Kraft getreten. 
Die geänderten Zulassungsvoraussetzungen und Prüfungsgebiete werden erstmals 
für Bewerber gelten, die im Jahr 2001 zur Steuerberaterprüfung zugelassen werden.  

1. Von Absolventen eines wirtschafts- oder rechtswissenschaftlichen Hochschul-
studiums bzw. eines anderen Hochschulstudiums mit wirtschaftswissenschaftlicher 
Fachrichtung mit einer Regelstudienzeit von jeweils mindestens acht Semestern 
(i.d.R. Universität) wird eine mindestens zweijährige praktische Tätigkeit auf dem 
Gebiet des Steuerwesens  
(i.d.R. in einer Steuerberaterpraxis) gefordert. Von Absolventen eines entsprechen-
den Hochschulstudiums mit einer Regelstudienzeit von weniger als acht Semestern 
(i.d.R. Fachhochschule) wird eine mindestens dreijährige praktische Tätigkeit 
verlangt.  

2. Prüfungsbewerber, die eine Abschlussprüfung in einem kaufmännischen 
Ausbildungsberuf bestanden haben oder eine andere gleichwertige Ausbildung 
besitzen, müssen eine mindestens zehnjährige Berufspraxis auf dem Gebiet des 
Steuerwesens (i.d.R. in einer Steuerberaterpraxis) nachweisen. Bei erfolgreich 
abgelegter Prüfung zum Steuerfachwirt oder geprüften Bilanzbuchhalter beträgt die 
Dauer der praktischen Tätigkeit mindestens sieben Jahre. D.h. durch eine 
weiterführende Ausbildung in einem der vorstehend genannten Fortbildungsberufe 
verkürzt sich die nach Abschluss der kaufmännischen Ausbildung erforderliche Berufs-
praxis von zehn auf sieben Jahre. Steuerfachassistenten sind den Steuerfachwirten 
gleichgestellt. Bei Problemen mit den Zulassungsstellen kann die Umdiplomierung zum 
Steuerfachwirt bei der zuständigen Steuerberaterkammer beantragt werden.  
 
3. Die Anerkennung der berufspraktischen Jahre setzt voraus, dass eine 
wöchentliche Arbeitszeit von 16 Std./Woche nicht unterschritten wird.  
 
4. Gem. § 37 Abs. 3 StBerG besteht die Steuerberaterprüfung aus einem 
schriftlichen Teil mit drei Klausurarbeiten und einer mündlichen Prüfung mit den 
folgenden Prüfungsgebieten:  
 
a) Steuerliches Verfahrensrecht  

b) Steuern vom Einkommen und Ertrag  

c) Bewertungsrecht, Erbschaftsteuer und Grundsteuer  

d) Verbrauch- und Verkehrsteuern, Grundzüge des Zollrechts  

e) Handelsrecht sowie Grundzüge des Bürgerlichen Rechts, des Gesellschafts-



rechts, des Insolvenzrechts und des Rechts der Europäischen Gemeinschaft  

f) Betriebswirtschaft und Rechnungswesen  

g) Volkswirtschaft  

h) Berufsrecht  

Es ist nicht erforderlich, dass sämtliche Gebiete Gegenstand der Prüfung sind.  

5. Die Bestellung zum Steuerberater wird nach erfolgreicher Prüfung durch die 
zuständige Steuerberaterkammer vorgenommen.  

B. Zulassungsvoraussetzungen 

Zweiter Abschnitt: Voraussetzungen für die Berufsausübung Erster Unterabschnitt: 
Persönliche Voraussetzungen § 35 Zulassung zur Prüfung, Prüfung, Befreiung von 
der Prüfung, Wiederholung der Prüfung  

(1) Als Steuerberater darf nur bestellt werden, wer die Prüfung als Steuerberater 
bestanden hat oder von dieser Prüfung befreit worden ist.  
(2) Die Teilnahme an der Prüfung bedarf der Zulassung. 
(3) Das Ergebnis der Prüfung wird dem Bewerber bekannt gegeben. 
(4) Die Prüfung kann zweimal wiederholt werden. 
(5) Die Zulassung zur Prüfung, die Prüfung und die Befreiung von der Prüfung 
erfolgen durch die für die Finanzverwaltung zuständige oberste Landesbehörde. 
Das Bestehen der Prüfung oder die Befreiung von der Prüfung sind schriftlich zu 
bescheinigen.  
§ 36 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung  
(1) Die Zulassung zur Steuerberaterprüfung setzt voraus, dass der Bewerber 
 
1. ein wirtschaftswissenschaftliches oder rechtswissenschaftliches Hochschul-
studium oder ein Hochschulstudium mit wirtschaftswissenschaftlicher Fachrichtung 
mit einer Regelstudienzeit von jeweils mindestens acht Semestern erfolgreich 
abgeschlossen hat und danach zwei Jahre praktisch tätig gewesen ist oder  
 
2. ein wirtschaftswissenschaftliches oder rechtswissenschaftliches Hochschul-
studium oder ein Hochschulstudium mit wirtschaftswissenschaftlicher Fachrichtung 
mit einer Regelstudienzeit von jeweils weniger als acht Semestern erfolgreich 
abgeschlossen hat und danach drei Jahre praktisch tätig gewesen ist.  
 
(2) Ein Bewerber ist zur Steuerberaterprüfung auch zuzulassen, wenn er 

1. eine Abschlussprüfung in einem kaufmännischen Ausbildungsberuf bestanden 



hat oder eine andere gleichwertige Vorbildung besitzt und nach Abschluss der 
Ausbildung zehn Jahre oder im Falle der erfolgreich abgelegten Prüfung zum 
geprüften Bilanzbuchhalter oder Steuerfachwirt sieben Jahre praktisch tätig 
gewesen ist oder  
 
2. der Finanzverwaltung als Beamter des gehobenen Dienstes oder als vergleich-
barer Angestellter angehört oder angehört hat und bei ihr mindestens sieben Jahre 
als Sachbearbeiter oder in mindestens gleichwertiger Stellung praktisch tätig 
gewesen ist.  
 
(3) Die in den Absätzen 1 und 2 geforderte praktische Tätigkeit muss sich in einem 
Umfang von mindestens 16 Wochenstunden auf das Gebiet der von den Bundes- oder 
Landesfinanzbehörden verwalteten Steuern erstrecken.  

(4) Nachweise über das Vorliegen der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Voraus-
setzungen sind nach Maßgabe der Bestimmungen des amtlichen Vordrucks zu 
erbringen, der gemäß § 158 Nr. 1 Buchstabe a eingeführt worden ist. Der Bewerber 
hat diese Unterlagen seinem Antrag auf Zulassung zur Prüfung beizufügen.  
§ 37 Steuerberaterprüfung  
 
(1) Mit der Prüfung hat der Bewerber darzutun, dass er in der Lage ist, den Beruf 
eines Steuerberaters ordnungsgemäß auszuüben.  
(2) Die Prüfung gliedert sich in einen schriftlichen Teil aus drei Aufsichtsarbeiten und 
eine mündliche Prüfung.  
(3) Prüfungsgebiete der Steuerberaterprüfung sind 
 
1. Steuerliches Verfahrensrecht, 
2. Steuern vom Einkommen und Ertrag, 
3. Bewertungsrecht, Erbschaftsteuer und Grundsteuer, 
4. Verbrauch- und Verkehrsteuern, Grundzüge des Zollrechts, 
5. Handelsrecht sowie Grundzüge des Bürgerlichen Rechts, des Gesellschafts-
rechts, des Insolvenzrechts und des Rechts der Europäischen Gemeinschaft, 
 
1. 6. Betriebswirtschaft und Rechnungswesen, 
2. 7. Volkswirtschaft, 
3. 8. Berufsrecht.Nicht erforderlich ist, dass sämtliche Gebiete Gegenstand der 
Prüfung sind. 
 
 

§ 37a Prüfung in Sonderfällen  
(1) Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer sowie Bewerber, die die Prüfung als 
Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer bestanden haben, können auf Antrag 
die Steuerberaterprüfung in verkürzter Form ablegen. Dabei entfallen die in § 37 



Abs. 3 Nr. 5 bis 7 genannten Prüfungsgebiete. Die Prüfung gliedert sich in einen 
schriftlichen Teil aus zwei Aufsichtsarbeiten und eine mündliche Prüfung.  
�.(2) Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(Mitgliedstaat oder Vertragsstaat) mit einem Diplom, das in einem anderen 
Mitgliedstaat oder Vertragsstaat als Deutschland zur selbstständigen Hilfe in 
Steuersachen berechtigt, können auf Antrag eine Eignungsprüfung im Sinne des 
Artikels 4 Abs. 1 Buchstabe b in  
 
Verbindung mit Artikel 1 Buchstabe g der Richtlinie Nr. 89/48/EWG des Rates vom 
21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hoch-
schuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen (ABI. 
EG 1989 Nr. L 19 S. 16), ablegen. Mit der erfolgreich abgelegten Eignungsprüfung 
werden dieselben Rechte erworben wie durch die erfolgreich abgelegte 
Steuerberaterprüfung.  

(3) Als Diplom im Sinne von Absatz 2 gelten alle Befähigungsnachweise, die in 
einem anderen Mitgliedstaat oder Vertragsstaat von der zuständigen Stelle 
ausgestellt sind, sofern aus ihnen hervorgeht, dass der Bewerber ein mindestens 
dreijähriges Hochschulstudium oder eine gleichwertige Ausbildung im Sinne von 
Artikel 1 Buchstabe a der Richtlinie 89/48/EWG erfolgreich abgeschlossen hat, und 
sofern von der zuständigen Stelle bestätigt wird, dass er damit in diesem anderen 
Mitgliedstaat oder Vertragsstaat zur Hilfe in Steuersachen berechtigt ist. Bewerber 
aus anderen Mitgliedstaaten oder Vertragsstaaten, in denen der Beruf des 
Steuerberaters nicht reglementiert ist, müssen ein mindestens dreijähriges 
erfolgreich abgeschlossenes Studium, das auf die Ausübung dieses Berufs 
vorbereitet, und danach eine zweijährige Berufstätigkeit jeweils nach Maßgabe des 
Artikels 3 Buchstabe b der Richtlinie 89/48/ EWG nachweisen.  
 
(4) Bewerber mit den in Absatz 2 genannten Voraussetzungen sollen mit der 
Eignungsprüfung ihre Befähigung nachweisen, den Beruf eines Steuerberaters auch 
im Inland ordnungsgemäß ausüben zu können. Die Eignungsprüfung umfasst die 
zur Berufsausübung notwendigen Kenntnisse aus den in § 37 Abs. 3 genannten 
Gebieten. Die Eignungsprüfung gliedert sich in einen schriftlichen Teil aus 
höchstens zwei Aufsichtsarbeiten aus unterschiedlichen Prüfungsgebieten und eine 
mündliche Prüfung. Die Prüfung in einem der in § 37 Abs. 3 genannten Prüfungs-
gebiete entfällt, wenn der Bewerber durch Diplome oder gleichwertige Prüfungs-
zeugnisse einer staatlichen oder staatlich anerkannten Universität oder einer 
Hochschule oder einer anderen Ausbildungseinrichtung nachweist, dass er einen 
wesentlichen Teil der Kenntnisse erlangt hat, die in dem entfallenden Prüfungs-
gebiet gefordert werden.  
(5) Für die Prüfung in verkürzter Form und für die Eignungsprüfung gelten im 
Übrigen die Vorschriften für die Steuerberaterprüfung.  
§ 37b Zuständigkeit für die Prüfung  
 
 



(1) Die Prüfung ist vor einem Prüfungsausschuss abzulegen, der bei der für die 
Finanzverwaltung zuständigen obersten Landesbehörde zu bilden ist. Bei Bedarf 
können mehrere Prüfungsausschüsse gebildet werden.  
 
(2) Für die Prüfung ist die für die Finanzverwaltung zuständige oberste 
Landesbehörde zuständig, in deren Bereich der Bewerber im Zeitpunkt der 
Antragstellung vorwiegend beruflich tätig ist oder, sofern der Bewerber keine 
Tätigkeit ausübt, er seinen Wohnsitz hat. Bei mehreren Wohnsitzen ist der Wohnsitz 
maßgebend, an dem sich der Bewerber vorwiegend aufhält.  
 
(3) Befindet sich der nach Absatz 2 maßgebliche Ort im Ausland, so ist die für die 
Finanzverwaltung zuständige oberste Landesbehörde, in deren Bereich sich der Ort 
der beabsichtigten beruflichen Niederlassung im Inland befindet, zuständig. Befindet 
sich der Ort der beabsichtigten beruflichen Niederlassung im Ausland, so ist die für 
die  
 
Finanzverwaltung zuständige oberste Landesbehörde zuständig, bei der die 
Zulassung zur Prüfung beantragt wurde.  

(4) Die Abnahme der Prüfung kann durch Vereinbarung auch der für die 
Finanzverwaltung zuständigen obersten Landesbehörde eines anderen Landes 
übertragen werden.  
(5) Die in den Absätzen 2 bis 4 geregelten Zuständigkeiten gelten entsprechend für 
die Zulassung zur Prüfung und für die Befreiung von der Prüfung.  
 
§ 37c (aufgehoben)  

§ 37d (aufgehoben)  

§ 38 Voraussetzungen für die Befreiung von der Prüfung  

(1) Von der Steuerberaterprüfung sind zu befreien 

1. Professoren, die an einer deutschen Hochschule mindestens zehn Jahre auf dem 
Gebiet der von den Bundes- oder Landesfinanzbehörden verwalteten Steuern als 
Professor gelehrt haben;  
2. ehemalige Finanzrichter, die mindestens zehn Jahre auf dem Gebiet der von den 
Bundes- oder Landesfinanzbehörden verwalteten Steuern tätig gewesen sind;  
3. ehemalige Beamte des höheren Dienstes und vergleichbare Angestellte 
 
a) der Finanzverwaltung, die mindestens zehn Jahre auf dem Gebiet der von den 
Bundes- oder Landesfinanzbehörden verwalteten Steuern als Sachgebietsleiter oder 
mindestens in gleichwertiger Stellung tätig gewesen sind,  



b) der gesetzgebenden Körperschaften, der Gerichte der Finanzgerichtsbarkeit 
sowie der obersten Behörden und der Rechnungsprüfungsbehörden des Bundes 
und der Länder, die mindestens zehn Jahre überwiegend auf dem Gebiet der von 
den Bundes- oder Landesfinanzbehörden verwalteten Steuern als Sachgebietsleiter 
oder mindestens in gleichwertiger Stellung tätig gewesen sind; die Angestellten der 
Fraktionen des Deutschen Bundestages gelten als Bedienstete der gesetzgebenden 
Körperschaften im Sinne dieser Vorschrift;  

4. ehemalige Beamte des gehobenen Dienstes und vergleichbare Angestellte 

a) der Finanz Verwaltung, die mindestens fünfzehn Jahre auf dem Gebiet der von 
den Bundes- oder Landesfinanzbehörden verwalteten Steuern als Sachbearbeiter 
oder mindestens in gleichwertiger Stellung tätig gewesen sind,  

b) der gesetzgebenden Körperschaften, der Gerichte der Finanzgerichtsbarkeit 
sowie der obersten Behörden und der Rechnungsprüfungsbehörden des Bundes 
und der Länder, die mindestens fünfzehn Jahre überwiegend auf dem Gebiet der 
von den Bundes- oder  

Landesfinanzbehörden verwalteten Steuern als Sachbearbeiter oder mindestens in 
gleichwertiger Stellung tätig gewesen sind; die Angestellten der Fraktionen des 
Deutschen Bundestages gelten als Bedienstete der gesetzgebenden 
Körperschaften im Sinne dieser Vorschrift.  

(2) § 36 Abs. 3 und 4 gilt auch für die Befreiung von der Prüfung. Personen, die 
unter Absatz 1 Nr. 2 bis 4 fallen, sowie Professoren an staatlichen verwaltungs-
internen Fachhochschulen mit Ausbildungsgängen für den öffentlichen Dienst 
können erst nach dem Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst oder dem 
Dienstverhältnis als Angestellter einer Fraktion des Deutschen Bundestages von der 
Prüfung befreit werden.  
§ 38a Verbindliche Auskunft  
 
(1) Auf Antrag erteilt die für die Finanz Verwaltung zuständige oberste Landes-
behörde eine verbindliche Auskunft über die Erfüllung einzelner Voraussetzungen 
für die Zulassung zur Prüfung oder für die Befreiung von der Prüfung.  
 
(2) Für die örtliche Zuständigkeit gilt § 37b entsprechend. 
§ 39 Gebühren für Zulassung, Prüfung, Befreiung und verbindliche Auskunft  
(1) Für die Bearbeitung des Antrags auf Zulassung zur Prüfung, auf Befreiung von 
der Prüfung oder auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft über die Erfüllung 
einzelner Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung oder über die Befreiung 
von der Prüfung hat der Bewerber eine Gebühr von einhundertfünfzig Deutsche 
Mark an die für die Finanzverwaltung zuständige oberste Landesbehörde zu zahlen.  
(2) Für die Prüfung hat der Bewerber bis zu einem von der für die Finanzverwaltung 



zuständigen obersten Landesbehörde zu bestimmenden Zeitpunkt eine Gebühr von 
eintausend Deutsche Mark an diese zu zahlen. Zahlt der Bewerber die Gebühr nicht 
rechtzeitig, so gilt dies als Verzicht auf die Zulassung zur Prüfung. Tritt der 
Bewerber bis zu dem von der für die Finanzverwaltung zuständigen obersten 
Landesbehörde zu bestimmenden Zeitpunkt von der Prüfung zurück, so wird die 
Gebühr nicht erhoben. Tritt der Bewerber bis zum Ende der Bearbeitungszeit für die 
letzte Aufsichtsarbeit zurück, so ist die Gebühr zur Hälfte zu erstatten.  
§ 39a Rücknahme von Entscheidungen  
(1) Die Zulassung zur Prüfung, die Prüfungsentscheidung oder die Befreiung von 
der Prüfung ist von der für die Finanzverwaltung zuständigen obersten Landes-
behörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat, zurückzunehmen, wenn  
 
1. sie durch unlautere Mittel wie arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung 
erwirkt worden ist,  
2. sie der Begünstigte durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung 
unrichtig  
 
oder unvollständig waren,  

3. ihre Rechtswidrigkeit dem Begünstigten bekannt oder infolge grober Fahrlässig-
keit nicht bekannt war.  

Erstrecken sich die Rücknahmegründe nach Satz 1 nur auf die Zulassung zur 
Prüfung, ist auch die Prüfungsentscheidung zurückzunehmen. Nach einer Rück-
nahme gemäß Satz 1 oder Satz 2 gilt die Steuerberaterprüfung als nicht bestanden.  

(2) Die Steuerberaterkammern haben Tatsachen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3 der für die Finanzverwaltung zuständigen obersten Landesbehörde 
unverzüglich mitzuteilen. Diese unterrichtet die für die Bestellung oder deren 
Rücknahme zuständige Steuerberaterkammer von dem Ausgang des Verfahrens. § 
83 dieses Gesetzes und § 30 der Abgabenordnung stehen diesen Mitteilungen nicht 
entgegen. Werden Tatsachen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 während des 
Bestellungsverfahrens mitgeteilt, so ruht dieses bis zur Mitteilung nach Satz 2.  
(3) Vor der Rücknahme ist der Betroffene zu hören. 
Zweiter Unterabschnitt: Bestellung § 40 Bestellende Steuerberaterkammer, 
Bestellungsverfahren  
(1) Nach bestandener Prüfung oder nach der Befreiung von der Prüfung ist der 
Bewerber auf Antrag durch die zuständige Steuerberaterkammer als Steuerberater 
zu bestellen. Die örtliche Zuständigkeit der bestellenden Steuerberaterkammer 
richtet sich nach der beabsichtigten beruflichen Niederlassung des Bewerbers. Bei 
beabsichtigter beruflicher Niederlassung im Ausland ist für die Bestellung die 
Steuerberaterkammer zuständig, in deren Kammerbezirk die für die Finanzver-
waltung zuständige oberste Landesbehörde ihren Sitz hat, die den Bewerber geprüft 
oder von der Prüfung befreit hat.  
(2) Vor der Bestellung hat die Steuerberaterkammer zu prüfen, ob der Bewerber 
persönlich geeignet ist. Die Bestellung ist zu versagen, wenn der Bewerber  



 
1. nicht in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt; 
2. infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter nicht besitzt;  
3. infolge eines körperlichen Gebrechens, wegen Schwäche seiner geistigen Kräfte 
oder wegen einer Sucht nicht nur vorübergehend unfähig ist, den Beruf des 
Steuerberaters ordnungsgemäß auszuüben;  
4. sich so verhalten hat, dass die Besorgnis begründet ist, er werde den Berufs-
pflichten als Steuerberater nicht genügen.  
 
(3) Die Bestellung ist auch zu versagen, 

1. wenn durch die für die Finanzverwaltung zuständige oberste Landesbehörde eine 
Entscheidung nach § 39a Abs. 1 ergangen ist;  
2. solange der Bewerber eine Tätigkeit ausübt, die mit dem Beruf unvereinbar ist (§ 
57 Abs. 4);  
3. solange nicht die vorläufige Deckungszusage auf den Antrag zum Abschluss 
einer Berufshaftpflichtversicherung oder der Nachweis der Mitversicherung bei 
einem Arbeitgeber vorliegt.  
 
(4) Wenn es zur Entscheidung über den Versagungsgrund des Absatzes 2 Nr. 3 
erforderlich ist, gibt die zuständige Steuerberaterkammer dem Bewerber schriftlich 
auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden angemessenen Frist das Gutachten 
eines von ihr bestimmten Arztes über seinen Gesundheitszustand vorzulegen. Das 
Gutachten muss auf einer Untersuchung des Bewerbers und, wenn dies ein 
Amtsarzt für notwendig hält, auch auf einer klinischen Beobachtung des Bewerbers 
beruhen. Die Kosten des Gutachtens hat der Bewerber zu tragen. Kommt der 
Bewerber ohne zureichenden Grund der Anordnung der Steuerberaterkammer 
innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, gilt der Antrag auf Bestellung als 
zurückgenommen.  
(5) Vor der Versagung der Bestellung ist der Bewerber zu hören. Wird die 
Bestellung versagt, so ist ein schriftlicher Bescheid zu erteilen.  
(6) Für die Bearbeitung des Antrags auf Bestellung hat der Bewerber eine Gebühr 
von einhundert Deutsche Mark an die zuständige Steuerberaterkammer zu zahlen, 
soweit nicht durch eine Gebührenordnung nach § 79 Abs. 2 etwas anderes 
bestimmt ist.  
 
§ 40a (aufgehoben)  

§ 41 Berufsurkunde  

(1) Der Bewerber wird durch Aushändigung einer Urkunde als Steuerberater 
bestellt. 
(2) Vor der Aushändigung der Urkunde hat der Bewerber vor der zuständigen 
Steuerberaterkammer die Versicherung abzugeben, dass er die Pflichten eines 
Steuerberaters gewissenhaft erfüllen wird.  



 
§ 42 - Steuerbevollmächtigter  

Steuerbevollmächtigter ist, wer nach den Vorschriften dieses Gesetzes als solcher 
bestellt ist. Die Vorschriften für die Bestellung als Steuerberater sind bei der 
Bestellung als Steuerbevollmächtigter sinngemäß anzuwenden.  

§ 43 Berufsbezeichnung  

(1) Die Berufsbezeichnung lautet „Steuerberater“ oder „Steuerbevollmächtigter“. 
Frauen können die Berufsbezeichnung „Steuerberaterin“ oder „Steuerbevoll-
mächtigte“ wählen. Die Berufsangehörigen haben im beruflichen Verkehr die 
Berufsbezeichnung zu führen.  
(2) Die Führung weiterer Berufsbezeichnungen ist nur gestattet, wenn sie amtlich 
verliehen worden sind. Andere Zusätze und der Hinweis auf eine ehemalige 
Beamteneigenschaft sind im beruflichen Verkehr unzulässig.  
(3) Zusätze, die auf einen akademischen Grad oder eine staatlich verliehene 
Graduierung  
 
hinweisen, sind erlaubt.  

(4) Die Bezeichnung „Steuerberater“, „Steuerbevollmächtigter“ oder 
„Steuerberatungsgesellschaft“ darf nur führen, wer nach diesem Gesetz dazu 
berechtigt ist. Es ist unzulässig, zum Hinweis auf eine steuerberatende Tätigkeit 
andere Bezeichnungen zu verwenden. Satz 2 findet auf Rechtsanwälte, 
niedergelassene europäische Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsgesellschaften 
keine Anwendung.  
§ 44 Bezeichnung „Landwirtschaftliche Buchstelle“  
(1) Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten, Rechtsanwälten und niedergelassenen 
europäischen Rechtsanwälten, die eine besondere Sachkunde auf dem Gebiet der 
Hilfeleistung in Steuersachen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe im Sinne des 
Bewertungsgesetzes nachweisen, kann auf Antrag die Berechtigung verliehen 
werden, als Zusatz zur Berufsbezeichnung die Bezeichnung „Landwirtschaftliche 
Buchstelle“ zu führen. Die Verleihung erfolgt durch die Steuerberaterkammer, in 
deren Kammerbezirk der Antragsteller seine berufliche Niederlassung hat.  
(2) Die besondere Sachkunde im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist durch eine 
mündliche Prüfung vor einem Sachkunde-Ausschuss nachzuweisen, der bei der 
Steuerberaterkammer zu bilden ist. Personen, die ihre besondere Sachkunde durch 
eine einschlägige Ausbildung nachweisen und mindestens drei Jahre buchführende 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe steuerlich beraten haben, können auf Antrag 
von der mündlichen Prüfung befreit werden.  
Über den Antrag auf Befreiung entscheidet die zuständige Steuerberaterkammer im 
Benehmen mit der für die Landwirtschaft zuständigen obersten Landesbehörde oder 
der von ihr benannten Behörde und, soweit der Antragsteller Rechtsanwalt oder 
niedergelassener europäischer Rechtsanwalt ist, im Benehmen mit der für die 



berufliche Niederlassung des Antragstellers zuständigen Rechtsanwaltskammer.  
(3) Steuerberatungsgesellschaften sind befugt, die Bezeichnung „Landwirtschaftliche 
Buchstelle“ als Zusatz zur Firma zu führen, wenn mindestens ein gesetzlicher 
Vertreter berechtigt ist, diese Bezeichnung als Zusatz zur Berufsbezeichnung zu 
führen.  
(4) Vereine im Sinne des § 4 Nr. 8 sind befugt, als Zusatz zum Namen des Vereins 
die Bezeichnung „Landwirtschaftliche Buchstelle“ zu führen.  
(5) Körperschaften des öffentlichen Rechts (§ 4 Nr. 3) und Personenvereinigungen 
im Sinne des § 4 Nr. 7, die eine Buchstelle für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
unterhalten, dürfen für diese Buchstelle die Bezeichnung „Landwirtschaftliche 
Buchstelle“ benutzen, wenn der Leiter der Buchstelle berechtigt ist, diese 
Bezeichnung als Zusatz zur Berufsbezeichnung zu führen.  
(6) Die Befugnis zur Führung der Bezeichnung „Landwirtschaftliche Buchstelle“ 
erlischt mit dem Erlöschen der Rücknahme oder dem Widerruf der Bestellung als 
Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter bzw. mit dem Erlöschen oder der 
Rücknahme der Zulassung als Rechtsanwalt oder niedergelassener europäischer 
Rechtsanwalt.  
(7) Die Befugnis zur Führung der Bezeichnung „Landwirtschaftliche Buchstelle“ ist in 
das Berufsregister einzutragen.  
(8) Für die Bearbeitung des Antrags auf Verleihung der Bezeichnung 
„Landwirtschaftliche Buchstelle“ ist eine Gebühr von dreihundert Deutsche Mark an 
die zuständige Steuerberaterkammer zu zahlen, soweit nicht durch eine 
Gebührenordnung nach § 79 Abs. 2 etwas anderes bestimmt ist.  
§ 45 Erlöschen der Bestellung  
(1) Die Bestellung als Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter erlischt durch 
 
1. Tod, 
2. Verzicht gegenüber der zuständigen Steuerberaterkammer, 
3. rechtskräftige Ausschließung aus dem Beruf, 
4. rechtskräftige Rücknahme der Prüfungsentscheidung oder der Entscheidung über 
die Befreiung von der Prüfung nach § 39a Abs. 1.  
 
Der Verzicht nach Nummer 2 ist zu Protokoll oder schriftlich gegenüber der 
Steuerberaterkammer zu erklären, die für die berufliche Niederlassung des 
Steuerberaters oder Steuerbevollmächtigten örtlich zuständig ist. Ein im 
berufsgerichtlichen Verfahren gegenüber dem Berufsgericht erklärter Verzicht gilt 
als gegenüber der zuständigen Steuerberaterkammer abgegeben.  
(2) Die Bestellung als Steuerbevollmächtigter erlischt ferner durch die Bestellung als 
Steuerberater.  
§ 46 Rücknahme und Widerruf der Bestellung  
(1) Die Bestellung ist zurückzunehmen, wenn der Steuerberater oder Steuerbevoll-
mächtigte die Bestellung durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung 
oder durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder 
unvollständig waren.  
(2) Die Bestellung ist zu widerrufen, wenn der Steuerberater oder Steuerbevoll-
mächtigte 



 
1. eine gewerbliche Tätigkeit oder eine Tätigkeit als Arbeitnehmer ausübt, die mit 
seinem 
Beruf nicht vereinbar ist (§ 57 Abs. 4);  
2. infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter verloren hat;  
3. nicht die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung gegen die Haftpflichtgefahren 
aus seiner Berufstätigkeit unterhält;  
4. in Vermögensverfall geraten ist, es sei denn, dass dadurch die Interessen der 
Auftraggeber nicht gefährdet sind; ein Vermögensverfall wird vermutet, wenn ein 
Insolvenzverfahren über das Vermögen des Steuerberaters oder Steuerbevoll-
mächtigten  
 
eröffnet oder der Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte in das vom Insolvenz-
gericht oder vom Vollstreckungsgericht zu führende Verzeichnis (§ 26 Abs. 2 der 
Insolvenzordnung; § 915 der Zivilprozessordnung) eingetragen ist;  

5. seine berufliche Niederlassung in das Ausland verlegt, ohne dass ein Zustellungs-
bevollmächtigter mit Wohnsitz im Inland benannt worden ist. Name und Anschrift 
sowie jede Änderung der Person oder der Anschrift des Zustellungsbevoll-
mächtigten sind der zuständigen Steuerberaterkammer unverzüglich mitzuteilen. 
Der Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte bleibt Mitglied der Steuerberater-
kammer, der er bisher angehört hat;  
6. nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Bestellung eine berufliche 
Niederlassung begründet hat oder  
7. infolge eines körperlichen Gebrechens, wegen Schwäche seiner geistigen Kräfte 
oder wegen einer Sucht nicht nur vorübergehend unfähig ist, seinen Beruf 
ordnungsgemäß auszuüben.  
 
(3) In Verfahren wegen des Widerrufs der Bestellung nach Absatz 2 Nr. 7 ist § 40 
Abs. 4 entsprechend anzuwenden. Wird das Gutachten ohne zureichenden Grund 
nicht innerhalb der von der zuständigen Steuerberaterkammer gesetzten Frist 
vorgelegt, so wird vermutet, dass der Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte aus 
einem Grund des Absatzes 2 Nr. 7, der durch das Gutachten geklärt werden soll, 
nicht nur vorübergehend unfähig ist, seinen Beruf ordnungsgemäß auszuüben.  
(4) Die Bestellung als Steuerberater und als Steuerbevollmächtigter wird durch die 
Steuerberaterkammer zurückgenommen oder widerrufen. Die örtliche Zuständigkeit 
richtet sich nach der beruflichen Niederlassung, in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 6 
nach der beabsichtigten beruflichen Niederlassung gemäß § 40 Abs. 1 Satz 2. § 40 
Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.  
 
Bei beruflicher Niederlassung im Ausland richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach 
der letzten beruflichen Niederlassung im Geltungsbereich dieses Gesetzes; ist eine 
solche nicht vorhanden, so ist die Steuerberaterkammer zuständig, in deren Bezirk 
der Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte bestellt wurde. Vor der Rücknahme 
oder dem Widerruf ist der Betroffene zu hören.  



§ 47 Erlöschen der Befugnis zur Führung der Berufsbezeichnung  

(1) Mit dem Erlöschen, der Rücknahme oder dem Widerruf der Bestellung erlischt 
die Befugnis, die Berufsbezeichnung „Steuerberater“ oder „Steuerbevollmächtigter“ 
zu führen. Die Bezeichnung darf auch nicht mit einem Zusatz, der auf die frühere 
Berechtigung hinweist, geführt werden.  
(2) Die zuständige Steuerberaterkammer kann einem Steuerberater oder 
Steuerbevollmächtigten, der wegen hohen Alters oder wegen körperlicher Leiden 
auf die Rechte aus der Bestellung verzichtet, auf Antrag die Erlaubnis erteilen, sich 
weiterhin Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter zu nennen.  
(3) Die zuständige Steuerberaterkammer kann eine Erlaubnis, die sie nach Absatz 2 
erteilt hat, zurücknehmen oder widerrufen, wenn nachträglich Umstände bekannt 
werden  
 
oder eintreten, die bei einem Steuerberater oder Steuerbevollmächtigten das 
Erlöschen, die Rücknahme oder den Widerruf der Bestellung nach sich ziehen 
würden oder zur Ablehnung der Erlaubnis nach Absatz 2 Satz 1 hätte führen 
können. Vor der Rücknahme oder dem Widerruf der Erlaubnis ist der Betroffene zu 
hören.  

§ 48 Wiederbestellung  

(1) Ehemalige Steuerberater und Steuerbevollmächtigte können wiederbestellt 
werden, 

1. wenn die Bestellung nach § 45 Abs. 1 Nr. 2 erloschen ist; wurde auf die 
Bestellung nach Einleitung eines berufsgerichtlichen Verfahrens (§ 114) verzichtet, 
kann die Wiederbestellung nicht vor Ablauf von acht Jahren erfolgen, es sei denn, 
dass eine Ausschließung aus dem Beruf nicht zu erwarten war;  
2. wenn im Falle des Erlöschens der Bestellung nach § 45 Abs. 1 Nr. 3 die 
rechtskräftige Ausschließung aus dem Beruf im Gnadenwege aufgehoben worden 
ist oder seit der rechtskräftigen Ausschließung mindestens acht Jahre verstrichen 
sind;  
3. wenn die Bestellung nach § 46 widerrufen ist und die Gründe, die für den Widerruf 
maßgeblich gewesen sind, nicht mehr bestehen.  
 
(2) Die Vorschriften des § 40 gelten vorbehaltlich des Absatzes 3 entsprechend für 
die Wiederbestellung.  
(3) Für die Bearbeitung des Antrags auf Wiederbestellung hat der Bewerber eine 
Gebühr von zweihundertfünfzig Deutsche Mark an die zuständige Steuerberater-
kammer zu zahlen, soweit nicht durch eine Gebührenordnung nach § 79 Abs. 2 
etwas anderes bestimmt ist.  
 

 


